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Sicherheit, Kommunales und Soziales

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk für das 
Haushaltsjahr 2011
Bekanntmachung vom 10.01.2011 Nr. 12-1444.03-2/10

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Meisterschu-
le Ebern für das Schreinerhandwerk hat in ihrer Sitzung vom 
22.11.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 
beschlossen. 
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
07.12.2010 Nr. 12-1444.03-2/10 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe 
von 44.100,00 € wurde nach Art. 63 Abs. 2 BezO i.V.m. Art. 40 
Abs. 1 KommZG genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweckver-
bandes Meisterschule Ebern, Silcherstraße 5, 97074 Würzburg, 
während der Dienstzeit zur Einsichtnahme öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 10.01.2011
Regierung von Unterfranken
Rüth
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziffer 3 der Verbandssatzung und der 
Art. 40, 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KommZG) in Verbindung mit Art. 55 ff. der Bezirksordnung 
(BezO) erlässt der Zweckverband folgende 

Haushaltssatzung
§ 1 

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf  1.022.600 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  157.200 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird auf 44.100 € festgesetzt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen

Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Aufwendungen im Verwaltungs-
haushalt (Umlagesoll) wird auf 380.500 € festgesetzt und nach 
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der Satzung auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufgeteilt:
- Bezirk Unterfranken  275.808 €
- Landkreis Haßberge  76.599 €
- Stadt Ebern  22.980 €
- Fachverband Schreinerhandwerk Bayern  5.113 €

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 145.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft.
Würzburg, 10.12.2010
Zweckverband Meisterschule Ebern
für das Schreinerhandwerk
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2011 S. 9

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain für das 
Haushaltsjahr 2011
Bekanntmachung vom 10.01.2011 Nr. 12-1444.10-5/10

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain hat 
in ihrer Sitzung vom 01.12.2010 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2011 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
08.12.2010 Nr. 12-1444.10-5/10 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe 
von 586.700,00 € wurde nach Art. 71 Abs. 2 GO i.V.m. Art. 40 
Abs. 1 KommZG genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage nach der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Un-
terfranken an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des 
Rettungszweckverbandes Aschaffenburg, Dalbergstraße 15, 
63739 Aschaffenburg, während der Dienstzeit zur Einsichtnah-
me öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 10.01.2011
Regierung von Unterfranken
Rüth
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung und den 
§§ 13 ff. der Satzung des Zweckverbandes vom 22. Dezember 
2005 (RABl. Nr. 4/2006, S. 31) erlässt der Zweckverband fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.631.500 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.161.200 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 586.700 € festge-
setzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 4
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Zweckverbandsumlage für die durch die sonstigen Einnah-
men nicht gedeckten Ausgaben wird auf 357.650 € festgesetzt. 
Sie ist durch die Verbandsmitglieder gemäß § 14 der Zweck-
verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt aufzu-
bringen:
Landkreis Aschaffenburg  168.043,50 €
Landkreis Miltenberg  152.476,50 €
Stadt Aschaffenburg  37.130,00 €

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.
Miltenberg, 20.12.2010
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Bayerischer Untermain
Roland Schwing
Landrat und Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2011 S. 10

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan des Zweckverban-
des Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) für das Wirt-
schaftsjahr 2011
Bekanntmachung vom 11.01.2011 Nr. 12-1444.14-6/10

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fernwasser-
versorgung Mittelmain hat in ihrer Sitzung am 07.12.2010 die 
Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
21.12.2010 Nr. 12-1444.14-6/10 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ich-
tigen Bestandteile.
Der Wirtschaftsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweckverban-
des Fernwasserversorgung Mittelmain, Goethestraße 1, 97072 
Würzburg, 2. Stock, während der allgemeinen Dienstzeiten zur 
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Einsichtnahme öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 11.01.2011
Regierung von Unterfranken
Rüth
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund der §§ 20 und 21 der Verbands- und Betriebssatzung 
i.V.m. Art. 41 KommZG und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband Fernwasserversorgung Mittel-
main (FWM) für 2011 folgende

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan 
in den Erträgen mit  4.222.000 €
in den Aufwendungen mit  4.334.500 €
und einem Jahresverlust von  112.500 €
und im Vermögensplan
in den Einnahmen mit  810.500 €
und Ausgaben mit  810.500 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
entfällt

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 100.000 € 
festgesetzt.

§ 6
entfällt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.
Würzburg, 27.12.2010
Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM)
Nuß
Landrat
Vorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2011 S. 10

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Mainfränkisches 
Museum Würzburg für das Haushaltsjahr 2011
Bekanntmachung vom 11.01.2011 Nr. 12-1444.12-3/10

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mainfränki-
sches Museum Würzburg hat in ihrer Sitzung am 21.12.2010 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen. 

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
23.12.2010 Nr. 12-1444.12-3/10 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ich-
tigen Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweckverban-
des Mainfränkisches Museum Würzburg, Festung Marienberg, 
97082 Würzburg, während der allgemeinen Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 11.01.2011
Regierung von Unterfranken
Rüth
Abteilungsdirektor

II.
Auf Grund des § 8 Spiegelstrich 2 der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Mainfränkisches Museum Würzburg und der 
Art. 34 Abs. 2 und Art. 40 ff. des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung erlässt der Zweckverband Mainfränkisches Museum 
Würzburg folgende 

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2011 wird hiermit festgesetzt.
Er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen mit  2.007.150,00 Euro
in den Ausgaben mit  2.007.150,00 Euro
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen mit  113.700,00 Euro
in den Ausgaben mit  113.700,00 Euro
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festge-
setzt. 

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Von den nicht gedeckten Ausgaben trägt gemäß § 17 Absatz 1 der 
Zweckverbandssatzung die Stadt Würzburg 60 % und die Unter-
fränkische Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken 40 %.
Die Verbandsumlage beträgt für
die Stadt Würzburg  1.051.050,00 Euro
die Unterfränkische Kulturstiftung  700.700,00 Euro

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 150.000 Euro 
festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft.
Würzburg, 30.12.2010
Zweckverband Mainfränkisches Museum Würzburg
Georg Rosenthal
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2011 S. 11
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Fachoberschule/Berufsoberschule Schweinfurt für das Haus-
haltsjahr 2011
Bekanntmachung vom 13.01.2011 Nr. 12-1444.11-3/10

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fachoberschule/
Berufsoberschule Schweinfurt hat in ihrer Sitzung am 08.12.2010 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
21.12.2010 Nr. 12-1444.11-3/10 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ich-
tigen Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Fachoberschule/Berufsoberschule, Amt für Sport und Schulen 
der Stadt Schweinfurt, Brückenstr. 14, 97421 Schweinfurt, wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 13.01.2011
Regierung von Unterfranken
Rüth
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2011 wird festgesetzt.
Er schließt im Gesamtergebnisplan
in den Erträgen mit  517.971 Euro
und in den Aufwendungen mit  517.971 Euro
somit mit einem Saldo von  0 Euro
im Gesamtfi nanzplan
in den Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit mit  517.971 Euro
und in den Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit mit  517.971 Euro
in den Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit mit  110.000 Euro
und in den Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit mit  110.000 Euro
somit mit einem Saldo des Finanzhaushalts von  0 Euro
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

Der durch Gebühren, Staatszuschüsse und sonstige Einnahmen 
nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird 
nach den tatsächlichen Zahlungen auf die Verbandsmitglieder 
umgelegt. Das Umlagesoll beträgt nach den Ansätzen im Haus-
haltsplan 
für die laufende Verwaltungstätigkeit  321.911 Euro
für die Investitionstätigkeit  110.000 Euro
Die Umlageschlüssel ergeben sich aus § 13 Abs. 2 der Verbands-
satzung. 

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000 Euro 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.
Schweinfurt, 28.12.2010
Zweckverband Fachoberschule/Berufsoberschule Schweinfurt
Remelé
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2011 S. 11

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Staatliche Realschule 
Großostheim für das Haushaltsjahr 2011
Bekanntmachung vom 17.01.2011 Nr. 12-1444.01-8/10

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Staatliche 
Realschule Großostheim hat in ihrer Sitzung am 17.11.2010 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
03.12.2010 Nr. 12-1444.01-8/10 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Die in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte 
Kreditermächtigung in Höhe von 8.000.000,00 € sowie die § 3 
der Haushaltssatzung festgesetzte Verpfl ichtungsermächtigung 
in Höhe von 10.300.000,00 € wurden nach Art. 65 Abs. 2 Satz 1 
GO sowie Art. 61 Abs. 4 LKrO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG 
genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an eine Woche lang in der Geschäftsstelle im Landratsamt Aschaf-
fenburg, Bayernstraße 18, 63739 Aschaffenburg während der 
allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 17.01.2011
Regierung von Unterfranken
Rüth
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund § 10 Verbandssatzung vom 26. Mai 2010 (RABl Ufr. 
Nr. 14 vom 17. Juni 2010) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Kommunale Zusammenarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-
I), Art. 57 ff. i.V.m. Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-3-1-I) erlässt der Zweck-
verband Staatliche Realschule Großostheim, Sitz Aschaffenburg, 
folgende Haushaltssatzung:
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§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag der Erträge von  421.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  198.300,00 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von  223.300,00 €
im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  421.600,00 €
 dem Gesamtbetrag  der Auszahlungen von  198.300,00 €
 und einem Saldo von  223.300,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  2.000.000,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  10.000.000,00 €
 und einem Saldo von  -8.000.000,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  8.000.000,00 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  223.300,00 €
 und einem Saldo von  7.776.700,00 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von  0,00 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.000.000,00 € fest-
gesetzt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Finanzplan werden auf 
10.300.000 € festgesetzt.

§ 4
Die Betriebskostenumlage gem. § 15 Abs. 2 Verbandssatzung im 
Ergebnishaushalt wird auf 418.600 € festgesetzt. Zahlungspfl ich-
tiger der Betriebskostenumlage ist der Landkreis Aschaffenburg. 
Die Betriebskostenumlage wird zum 01.04.2011 und 01.10.2011 
mit jeweils 209.300 € fällig.
Eine Investitionskostenumlage gem. § 14 Abs. 4 der Verbands-
satzung im Finanzhaushalt wird nicht festgesetzt.
Die Kapitaleinlagen gem. § 14 Abs. 4 Verbandssatzung des Mark-
tes Großostheim und des Landkreises Aschaffenburg sind jeweils 
i.H.v. 1.000.000 € zum 01.04.2011 fällig.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft.
Aschaffenburg, 10.01.2011
Zweckverband Realschule Großostheim
Dr. Ulrich Reuter 
Landrat und Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2011 S. 12

Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr

Änderung des Regionalplans der Region Bayerischer Un-
termain betreffend Kapitel B IV, Abschnitt 2.1, Ziel 2.1.1.1, 
Verkleinerung der Vorbehaltsgebiete für Sand und Kies SD/
KS10 „Südlich Kleinwallstadt“ und SD/KS11 „Nordöstlich 
Faulbach“
hier: Anhörungsverfahren mit Einbeziehung der Öffentlich-
keit gem. § 10 Abs. 1 ROG i. V. m. Art. 13 BayLplG
Bekanntmachung vom 18.01.2011 Nr. 24-8414.00-2/10
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands 
Bayerischer Untermain (1) hat am 8. Dezember 2010 beschlossen, 
den Regionalplan im Kapitel B IV, Abschnitt 2.1 „Gewinnung 
und Sicherung von Bodenschätzen“, Ziel 2.1.1.1, betreffend die 
Vorbehaltsgebiete für Sand und Kies SD/KS10 „Südlich Klein-
wallstadt“ und SD/KS11 „Nordöstlich Faulbach“ zu ändern und 
das dafür erforderliche Anhörungsverfahren einschließlich der 
Einbeziehung der Öffentlichkeit durchzuführen.
Gemäß § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBI I S. 2986) i.V.m. Art. 13 Abs. 2 Bayerisches Lan-
desplanungsgesetz (BayLplG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 
521) ist hierzu die Öffentlichkeit einzubeziehen. Deshalb wird der 
Planentwurf einschließlich Begründung und Umweltbericht

bei der Regierung von Unterfranken 
- höhere Landesplanungsbehörde -

Peterplatz 9, 97070 Würzburg, Zimmer H 210
vom 31. Januar 2011 bis 11. März 2011

während der Besuchszeiten
(Montag bis Donnerstag 8:30 - 16:15 Uhr, 

Freitag 8:30 - 13:30 Uhr)

öffentlich ausgelegt. Vor einer Einsichtnahme ist eine Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 0931 380 1214 empfehlens-
wert.
Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur 
schriftlichen Äußerung gegenüber dem Regionalen Planungs-
verband Bayerischer Untermain (Bayernstraße 18, 63739 Aschaf-
fenburg) oder dem Sachgebiet 24 „Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung“ bei der Regierung von Unterfranken.
Der Planentwurf wird in der genannten Zeit auf den Internetseiten 
der Regierung von Unterfranken unter
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/unsere_aufgaben/3/6/19349/index.html

eingestellt.
Hinweis: Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit nicht begründet (Art. 13 Abs. 2 Satz 5 BayLplG).
Würzburg, 17.01.2011
Regierung von Unterfranken
Wolfgang Jäger
Abteilungsdirektor
GAPl 8414                                    RABl 2011 S. 13
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Zweite Verordnung zur Änderung des Regionalplans der 
Region Main-Rhön (3) 
betreffend das Kapitel A III „Zentrale Orte“ (nunmehr „Zen-
trale Orte und Siedlungsschwerpunkte“)
Bekanntmachung vom 20. Januar 2011 Nr. 24-8153.00-3/09

I.
Auf Grund des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 11 
Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayL-
plG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, BayRS 230-1-W) 
hat die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungs-
behörde mit Bescheid vom 22. November 2010, Az. 24-8153.00-
3/09, die Zweite Verordnung zur Änderung des Regionalplans 
der Region Main-Rhön (3) für verbindlich erklärt. Die Verord-
nung wird gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 BayLplG nachfolgend 
veröffentlicht.
Die Zweite Verordnung zur Änderung des Regionalplans der 
Region Main-Rhön (3) liegt mit der Begründung sowie der zu-
sammenfassenden Erklärung gemäß § 11 Abs. 2 Raumordnungs-
gesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Art. 9 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl I S.2585), i. 
V. m. Art. 15 Satz 1 BayLplG ab dem Tag des Inkrafttretens bei 
der Regierung von Unterfranken als höherer Landesplanungsbe-
hörde, Peterplatz 9, 97070 Würzburg, Zimmer 210, während der 
für den Parteienverkehr festgelegten Zeiten zur Einsichtnahme 
aus. Darüber hinaus ist die Änderung in das Internet eingestellt 
unter 

http://www.regierung.unterfranken.bayern.de
(Navigation: Button „Regionalpläne in Unterfranken“ auf der 
linken Seite - Regionalplan Region Main-Rhön (3) - Zweite 
Verordnung zur Änderung des Regionalplans i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 24. Januar 2008).
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie auf die Rechtsfol-
gen des § 12 Abs. 5 ROG und des Art. 20 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 
4 BayLplG wird hingewiesen. Demnach wird eine Verletzung 
von Vorschriften, die nach bzw. unter Berücksichtigung des § 
12 Abs. 1 bis 4 ROG und des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
4 BayLplG beachtlich ist, dann unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe des Regionalplans 
schriftlich gegenüber dem Regionalen Planungsverband Main-
Rhön, Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, 
geltend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen.
Würzburg, 20. Januar 2011
Regierung von Unterfranken
Dr. Paul Beinhofer
Regierungspräsident

II.
Zweite Verordnung zur Änderung des Regionalplans der

Region Main-Rhön (3)
Vom 16. Dezember 2010

Auf Grund von Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 in Verbindung 
mit Art. 11 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgeset-
zes (BayLplG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, BayRS 
230-1-W) erlässt der Regionale Planungsverband Main-Rhön 
folgende

Verordnung:
§ 1

Änderung des Regionalplans
Kapitel A III „Zentrale Orte“

Die normativen Vorgaben des Regionalplans der Region Main-

Rhön in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 2008 
(Amtsblatt der Regierung von Unterfranken S. 69), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom 4. November 2009 zur Änderung 
des Regionalplans in der vorgenannten Fassung (Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken S. 162), werden wie folgt geän-
dert:
Die im Kapitel A III „Zentrale Orte“ festgelegten normativen Vor-
gaben erhalten die Fassung der normativen Vorgaben der Anlage 
einschließlich Anhang, die Bestandteil dieser Verordnung ist.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 28. Januar 2011 in Kraft.
Haßfurt, den 16. Dezember 2010
Regionaler Planungsverband Main-Rhön
Rudolf Handwerker
Landrat
Verbandsvorsitzender
GAPl 8153                                    RABl 2011 S. 14

Anlage zu § 1 der Zweiten Verordnung vom 16. Dezember 2010 
zur Änderung des Regionalplans der Region Main-Rhön (3)

in der Fassung vom 24. Januar 2008
Ziele (Z)
A III Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte
1 Bestimmung der Kleinzentren
1.1 Z Als Kleinzentren – dargestellt in Anhang 1 Karte 

„Raumstruktur“, der Bestandteil des Regionalplans 
ist – werden folgende Gemeinden bestimmt, wobei 
durch Schrägstrich verbundene Gemeinden Zentrale 
Doppelorte bezeichnen:
Landkreis Bad Kissingen:
Bad Bocklet
Burkardroth
Elfershausen/Euerdorf
Maßbach
Oberthulba
Wildfl ecken
Zeitlofs
Landkreis Haßberge:
Ebelsbach
Knetzgau
Königsberg i. Bay.
Maroldsweisach
Rauhenebrach
Landkreis Rhön-Grabfeld:
Fladungen
Oberelsbach
Saal a. d. Saale
Unsleben
Landkreis Schweinfurt:
Gochsheim
Schonungen
Schwanfeld
Schwebheim
Stadtlauringen
Wasserlosen

1.2 Z Als Kleinzentren, die bevorzugt entwickelt werden 
sollen, werden folgende Gemeinden bestimmt: Bur-
kardroth, Maßbach, Zeitlofs, Ebelsbach, Königsberg 
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i. Bay., Maroldsweisach, Rauhenebrach, Fladungen, 
Oberelsbach, Saal a. d. Saale, Unsleben, Schonun-
gen, Schwanfeld, Schwebheim und Wasserlosen.

2 Bestimmung der Unterzentren
2.1 Z Als Unterzentren – dargestellt in Anhang 1 Karte 

„Raumstruktur“, der Bestandteil des Regionalplans 
ist – werden folgende Gemeinden bestimmt:
Landkreis Bad Kissingen:
Oerlenbach
Münnerstadt
Landkreis Haßberge:
Eltmann
Hofheim i. Ufr.
Zeil a. Main
Landkreis Rhön-Grabfeld:
Bischofsheim a. d. Rhön
Ostheim v. d. Rhön
Landkreis Schweinfurt:
Werneck

2.2 Z Als Unterzentren, die bevorzugt entwickelt werden 
sollen, werden folgende Gemeinden bestimmt: Oer-
lenbach, Eltmann, Zeil a. Main, Bischofsheim a. d. 
Rhön und Ostheim v .d. Rhön.

3 Entwicklung der Zentralen Orte
3.1 Z Die Zentralen Orte in der Region Main-Rhön sind 

so zu entwickeln und zu sichern, dass sie ihre über-
örtlichen Versorgungsaufgaben innerhalb ihres je-
weiligen Verfl echtungsbereiches voll und dauerhaft 
erfüllen können.

3.2 Z In den Kleinzentren Zeitlofs, Königsberg i. Bay., 
Maroldsweisach, Rauhenebrach, Fladungen, 

  Oberelsbach, Saal a. d. Saale, Unsleben, Schwanfeld, 
Schwebheim und Wasserlosen ist insbesondere auf 
eine Stärkung der Einzelhandelszentralität hinzu-
wirken.

Z In den Kleinzentren Burkardroth, Maßbach, Zeitlofs, 
Ebelsbach, Rauhenebrach, Fladungen, Oberelsbach, 
Saal a. d. Saale, Unsleben, Schonungen, Schwanfeld 
und Wasserlosen ist insbesondere auf eine Stärkung 
der Arbeitsplatzzentralität hinzuwirken. 

Z In den Unterzentren Oerlenbach, Eltmann, Zeil a. 
Main, und Ostheim v. d. Rhön ist insbesondere auf 
eine Stärkung der Einzelhandelszentralität hinzu-
wirken. 

Z In den Unterzentren Oerlenbach, Zeil a. Main, Bi-
schofsheim a. d. Rhön, und Ostheim v. d. Rhön ist 
insbesondere auf eine Stärkung der Arbeitsplatzzen-
tralität hinzuwirken. 

Z In den Mittelzentren Bad Brückenau, Hammelburg 
und Gerolzhofen ist insbesondere auf eine Stärkung 
der Einzelhandels- und Arbeitsplatzzentralität hin-
zuwirken.

4 Bestimmung und Entwicklung der Siedlungs-
schwerpunkte im Stadt- und Umlandbereich 
Schweinfurt

4.1 Z Als Siedlungsschwerpunkt im Stadt- und Umland-
bereich Schweinfurt – dargestellt in Anhang 1 Karte 
„Raumstruktur“, der Bestandteil des Regionalplans 
ist – wird die Gemeinde Sennfeld bestimmt.

4.2 Z Der Siedlungsschwerpunkt Sennfeld ist so zu entwi-
ckeln und zu sichern, dass er seine zentralörtlichen 

Versorgungsaufgaben mit Gütern und Dienstleistun-
gen des Grundbedarfs voll und dauerhaft erfüllen 
kann.

Karte hierzu s. Seite 16.
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Dritte Verordnung zur Änderung des Regionalplans der
Region Main-Rhön (3) 
betreffend das Kapitel B VII „Energieversorgung“
Bekanntmachung vom 20. Januar 2011 Nr. 24-8153.00-2/09

I.
Auf Grund des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 11 
Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayL-
plG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, BayRS 230-1-W) 
hat die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungs-
behörde mit Bescheid vom 22. Dezember 2010, Az. 24-8153.00-
2/09, die Dritte Verordnung zur Änderung des Regionalplans der 
Region Main-Rhön (3) für verbindlich erklärt. Die Verordnung 
wird gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 BayLplG nachfolgend ver-
öffentlicht.
Die Dritte Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Re-
gion Main-Rhön (3) liegt mit der Begründung sowie der zusam-
menfassenden Erklärung und der Aufstellung der Überwachungs-
maßnahmen gemäß § 11 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 
vom 22.12.2008 (BGBl I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 9 
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl I S.2585), i. V. m. Art. 15 
Satz 1 BayLplG ab dem Tag des Inkrafttretens bei der Regierung 
von Unterfranken als höherer Landesplanungsbehörde, Peterplatz 
9, 97070 Würzburg, Zimmer 210, während der für den Partei-
enverkehr festgelegten Zeiten zur Einsichtnahme aus. Darüber 
hinaus ist die Änderung in das Internet eingestellt unter 

http://www.regierung.unterfranken.bayern.de
(Navigation: Button „Regionalpläne in Unterfranken“ auf der 
linken Seite - Regionalplan Region Main-Rhön (3) - Dritte Ver-
ordnung zur Änderung des Regionalplans i. d. F. der Bekannt-
machung vom 24. Januar 2008).
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften sowie auf die Rechtsfol-
gen des § 12 Abs. 5 ROG und des Art. 20 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 
4 BayLplG wird hingewiesen. Demnach wird eine Verletzung 
von Vorschriften, die nach bzw. unter Berücksichtigung des § 
12 Abs. 1 bis 4 ROG und des Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
4 BayLplG beachtlich ist, dann unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe des Regionalplans 
schriftlich gegenüber dem Regionalen Planungsverband Main-
Rhön, Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, 
geltend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen.
Würzburg, 20. Januar 2011
Regierung von Unterfranken
Dr. Paul Beinhofer
Regierungspräsident

II.
Dritte Verordnung zur Änderung des Regionalplans der

Region Main-Rhön (3)
Vom 18. Januar 2011

Auf Grund von Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 in Verbindung 
mit Art. 11 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgeset-
zes (BayLplG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, BayRS 
230-1-W) erlässt der Regionale Planungsverband Main-Rhön 
folgende

Verordnung:
§ 1

Änderung des Regionalplans
Kapitel B VII „Energieversorgung“

Die normativen Vorgaben des Regionalplans der Region Main-
Rhön in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 2008 

(Amtsblatt der Regierung von Unterfranken S. 69), zuletzt ge-
ändert durch die Zweite Verordnung vom 16. Dezember 2010 
zur Änderung des Regionalplans in der vorgenannten Fassung 
(Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 2011 S. 14), werden 
wie folgt geändert:
Die im Kapitel B VII „Energieversorgung“ festgelegten norma-
tiven Vorgaben erhalten die Fassung der normativen Vorgaben 
der Anlage, die Bestandteil dieser Verordnung ist.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 28. Januar 2011 in Kraft.
Haßfurt, den 18. Januar 2011
Regionaler Planungsverband Main-Rhön
Rudolf Handwerker
Landrat
Verbandsvorsitzender
GAPl 8153                                    RABl 2011 S. 17

Anlage zu § 1 der Dritten Verordnung vom 18. Januar 2011 
zur Änderung des Regionalplans der Region Main-Rhön (3) 

in der Fassung vom 24. Januar 2008
Ziele (Z), Grundsätze (G)
B VII Energieversorgung
1 Allgemeines
1.1 G In allen Teilräumen der Region ist eine sichere, 

kostengünstige, umweltschonende sowie nach 
Energieträgern breit diversifi zierte Energieversor-
gung anzustreben. Ebenso ist in allen Teilräumen 
auf einen sparsamen und rationellen Energieeinsatz 
hinzuwirken.

1.2 G Es ist von besonderer Bedeutung, die Energiever-
sorgung der Region möglichst umweltfreundlich 
auszurichten und dabei verstärkt auf erneuerbare 
Energieträger abzustellen.

1.3 Z Beim Bau von Leitungen soll auf eine Bündelung 
von Trassen unter größtmöglicher Schonung der 
Landschaft hingewirkt werden. Landschaftlich 
besonders empfi ndliche Gebiete der Region sollen 
grundsätzlich von beeinträchtigenden Energieleitun-
gen freigehalten werden.

2 Elektrizitätsversorgung
G Zur Sicherstellung einer ausreichenden Elektrizitäts-

versorgung ist das Netz der Stromverteilungsanlagen 
wo erforderlich zu ergänzen.

3 Gasversorgung
G Das regionale Erdgasverteilernetz ist bedarfsgerecht 

auszubauen.
4 Fern- und Nahwärmeversorgung
4.1 Z Die Möglichkeiten der Fernwärmeversorgung sollen, 

insbesondere im Verdichtungsraum Schweinfurt, 
verstärkt genutzt werden.

4.2 G Der Nutzung der Möglichkeiten der Nahwärmever-
sorgung, insbesondere aus industrieller und gewerb-
licher Abwärme, kommt besondere Beutung zu.

5 Erneuerbare Energien
5.1 Sonnenenergienutzung
5.1.1 G Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergie-

nutzung in der Region bevorzugt auf Dachfl ächen 
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bzw. innerhalb von Siedlungseinheiten errichtet 
werden, sofern eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Ortsbildes und von Denkmalen ausgeschlossen 
werden kann.

5.1.2 G Bei der Errichtung von Anlagen zur Sonnenenergie-
nutzung außerhalb von Siedlungsgebieten ist darauf 
zu achten, dass eine Zersiedlung und eine erheb-
liche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
von Denkmalen vermieden werden. Daher sollen 
Freiland-Photovoltaikanlagen räumlich konzentriert 
werden und möglichst in räumlichem Zusammen-
hang zu anderen Infrastruktureinrichtungen errichtet 
werden.

5.2 Biomassenutzung
G Der bedarfsgerechten und umweltschonenden Nut-

zung von Biomasse zur Energiegewinnung kommt 
in allen Teilen der Region besondere Bedeutung zu. 
Dabei gilt es insbesondere, regional erzeugte Res-
sourcen zu nutzen.

5.3 Windkraftanlagen
5.3.1 Z Bei der Errichtung überörtlich raumbedeutsamer 

Windkraftanlagen soll durch eine vorausschauende 
Standortplanung vor allem darauf geachtet wer-
den,
- dass der Naturhaushalt, geschützte Grundwas-

servorkommen, das Landschaftsbild, die Erho-
lungsfunktion der Landschaft sowie Bau- und 
Bodendenkmäler und Geotope nicht erheblich 
beeinträchtigt werden

- und dass unzumutbare Belästigungen der Bevöl-
kerung durch optische und akustische Einwirkun-
gen der Anlagen vermieden werden.

5.3.2 Z In den Landschaftsschutzgebieten der Naturparke 
Bayerische Rhön, Haßberge und Steigerwald sind 
überörtlich raumbedeutsame Vorhaben zur Wind-
energienutzung auszuschließen.

5.3.3 Z In geschlossenen Waldgebieten sind überörtlich 
raumbedeutsame Vorhaben zur Windenergienutzung 
auszuschließen

Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Wuttig/Thimet
Gemeindliches Satzungsrecht und Unternehmensrecht
Kommentar
49. Aktualisierung
Stand: Oktober 2010
Preis: 75,95 Euro
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
Mit der 49. Aktualisierungslieferung wird der Kommentar 
zweibändig, wobei sich der bekannte und bewährte Teil der 
Fragen rund um das gemeindliche Satzungsrecht in Band 1 wie-
derfi ndet. Der neue Band 2 wird vor allen Dingen die kalkula-
torischen Fragen und die Fragestellungen rund um das örtliche 
Unternehmensrecht aufnehmen. Folgende Fragestellungen er-
halten eine inhaltlich grundlegend überarbeitete Fassung:

In Teil I Frage 2 werden die Ermächtigungsgrundlagen • 
zum Erlass von gemeindlichen Satzungen zusammenge-
fasst.
Teil I Frage 6 befasst sich mit der Rechtsprechung des • 
Bundesverwaltungsgerichts zur Einbeziehung von Gewäs-
sern in öffentliche Einrichtungen.
Teil III Frage 22 fasst die Voraussetzungen und Rechtsfol-• 
gen eines Abgabe(voraus)verzichts zusammen.
In Teil V Frage 2 sind die Muster für Rechtsbehelfsbeleh-• 
rungen in Bescheiden aktualisiert.

Eine grundlegende Überarbeitung und Erweiterung erfährt Teil 
VIII:

In Frage 1 wird zunächst die Notwendigkeit neuer Finan-• 
zierungsmodelle beschrieben.
In Frage 3 wird die Durchführung einer Aufgabenübertra-• 
gung neu gefasst.
Frage 6 beschäftigt sich mit der Rückübertragung von Ein-• 
richtungen.
In Frage 23 fi nden Sie erstmals die Anforderungen an die • 
Rechnungslegung einer GmbH kommentiert.
Frage 26 befasst sich mit der Prüfung der Geschäftsfüh-• 
rung bei einer GmbH.

Schwenk
Haushaltsstellen und Konten in der Kommunalverwaltung
21. Ergänzungslieferung
Stand: 1. November 2010
Preis: 46,12 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Die 21. Ergänzungslieferung aktualisiert insbesondere das 
Haushaltsstellen-ABC Kameralistik und Doppik und ergänzt 
den Produktrahmen für das kaufmännische Rechnungswesen 
durch den erweiterten Standard-Produktplan. Der Lieferung 
liegt auch eine vollständig aktualisierte Ausgabe der CD-ROM 
bei.

Ecker/Schwenk
Finanzrecht der Kommunen II
Abgabenrecht in Bayern
Loseblatt-Sammlung mit Erläuterungen
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56. Aktualisierungslieferung
Stand: 1. November 2010
Preis: 45,48 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Die 56. Lieferung aktualisiert insbesondere den Anwendungs-
erlass zur AO, das Bayerische Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz, das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz und das Abwas-
serabgabengesetz.

Dr. Alfred Scheidler
Bayerisches Versammlungsgesetz
Textausgabe mit Einführung
2011, 2. aktualisierte Aufl age
92 Seiten
Preis: 12,80 Euro
ISBN 978-3-415-04606-1
Richard Boorberg Verlag GmbH  Co KG
Nur wenige Monate, nachdem das Bayerische Versammlungs-
gesetz (BayVerSG) am 1. Oktober 2008 in Kraft getreten war, 
hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 17. Feb-
ruar 2009 Teile des Gesetzes im Wege einer einstweiligen An-
ordnung außer Kraft gesetzt. In Reaktion hierauf, aber auch mit 
dem Anliegen, das Versammlungsrecht bürgerfreundlicher zu 
gestalten, hat der bayerische Gesetzgeber das Gesetz zur Än-
derung des Bayerischen Versammlungsgesetzes vom 22. April 
2010 (GVBl. S. 190) erlassen. Die Änderungen traten am 1. 
Juni 2010 in Kraft.
Mit dem Änderungsgesetz wurden Regelungen für Veranstalter 
einer Versammlung nochmals vereinfacht, die Möglichkeit der 
Datenerhebung bei Versammlungen in geschlossenen Räumen 
wurde begrenzt und der Katalog der Straf- und Bußgeldvor-
schriften verringert.
Neben der Wiedergabe des Gesetzestextes enthält die Textaus-
gabe eine prägnante Einführung in Aufbau und Systematik des 
Gesetzes. Der Autor stellt die wichtigsten Bestimmungen dar 
und gibt fundierte Antworten auf Auslegungsfragen des neuen 
Versammlungsrechts. Der Leser erfährt u.a., was er bei Anmel-
dung, Durchführung und Organisation einer Versammlung zu 
beachten hat.
Die Erläuterungen basieren in erster Linie auf den Gesetzes-
materialien, daneben aber auch auf der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, die sich mehrfach in den neuen 
Bestimmungen wiederfi ndet. Zwei ausführliche Stichwortver-
zeichnisse, zum einen für die Einführung und zum anderen für 
den Gesetzestext, erleichtern die Arbeit mit dem neuen Gesetz.

Heinz Ryborz
Kommunikation mit Herz und Verstand
Besser zuhören
Mehr Erfolg
2010, 208 Seiten gebunden
Preis: 29,00 Euro
ISBN 978-3-8029-3443-8

Walhalla Fachverlag
Reizüberfl utung, Neuigkeitenwettbewerb und Schnelllebigkeit 
haben viele Menschen verlernen lassen, miteinander zu reden. 
Niemand hört mehr richtig zu. Gespräche laufen nach automa-
tisierten Mustern ab. Wer heute besser kommunizieren will, 
muss lernen, besser zuzuhören.
Anhand von Übungen, Checklisten, Beispielen und Praxis-
Tipps gelingt es, die eigene Denkweise und Kommunikation zu 
hinterfragen. Heinz Ryborz zeigt in seinem soeben im Walhalla 
Fachverlag erschienenen Fachbuch „Kommunikation mit Herz 
und Verstand“, wie man die richtige Balance zwischen Empa-
thie und Strategie fi ndet. Der Autor zeigt, wie man Gespräche 
führt, bewusster kommuniziert, mit der eigenen Impulsivität 
umgeht, Konfl ikte löst und „Kommunikationsblocker“ vermei-
det.

Uwe Fenner
Knigge für Bürgermeister
2010, 126 Seiten, kartoniert
Preis: 19,80 Euro
ISBN 978-3-8293-0925-7
Kommunal- und Schul-Verlag
Die Medienpräsenz sorgt zunehmend auch in den Städten und 
Gemeinden dafür, dass neben Zeitungen auch lokale Fernseh-
sender über kommunale Ereignisse informieren. Bürgermeister 
werden darin als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch 
an  ihrer Fähigkeit gemessen, sich in perfektesten Umgangsfor-
men, mit höfl ichsten Manieren dennoch immer mit ihren Anlie-
gen durchzusetzen.
Den an die Spitze der Stadt gewählten Persönlichkeiten man-
gelt es selten an politischem Gespür, an Entscheidungswillen 
und -kraft sowie an politischen Visionen. Vielmehr fehlt es 
häufi g an Ausbildung und Erfahrung in der Frage, WIE es rich-
tig gemacht wird. Dabei hat die Frage des WIE gerade in po-
litischen Akten eine besondere Bedeutung und eine erhebliche 
Symbolkraft.
Das Buch soll für Bürgermeister und ihre Mitarbeiter ein Rat-
geber sein, der sie im „WIE“ ihrer Handlungen sicher macht.
Das Buch eignet sich mit seiner Praxisnähe nicht nur für Bür-
germeister, die eine erste Orientierung suchen, es ist gleicher-
maßen für diejenigen geeignet, die ihre Kenntnisse und Erfah-
rungen aktualisieren wollen.

Ziegler/Tremel
Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern
104. Ergänzungslieferung 
Stand: Oktober 2010
Preis: 15,00 Euro
ISBN 978-3-406-61253-4
Verlag C.H. Beck
Die Ergänzungslieferung enthält u.a. die Änderungen des Bay-
erischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
des Bayerischen Schulfi nanzierungsgesetzes, des Schulweg-
kostenfreiheitsgesetzes und der Schülerbeförderungsverord-
nung, das neue Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Nichtrau-
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chergesetz) sowie das ab 1. Januar 2011 geltende Gesetz über 
die Leistungslaufbahn der bayerischen Beamten und Beamtin-
nen (Leistungslaufbahngesetz) und außerdem das völlig neue 
Bayerische Beamtenversorgungsgesetz.

Parzefall/Ecker/Katzer
Kommunales Ortsrecht
Handbuch für die Gestaltung von Satzungen und Verordnungen 
mit Mustern und Erläuterungen
37. Aktualisierung
Stand: 1. Dezember 2010
Preis: 57,60 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Die 37. Ergänzungslieferung beschäftigt sich zunächst mit der 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie. Ein Schwerpunkt der 
Lieferung liegt in den Bereichen Naturschutz, Lärum- und Im-
missionsschutz. Grundlegend überarbeitet wurde die Betriebs-
satzung für Eigenbetriebe. Hier wurden Anpassungen notwen-
dig aufgrund des Urteils des BayVGH (Az. 20 B 09.1553), mit 
welchem entschieden wurde, dass die Zuständigkeit des Eigen-
betriebs zum Erlass von Abgabenbescheiden eines konkreten 
gemeindlichen Organisationsaktes bedarf, der diese Befugnis 
auf den Eigenbetrieb überträgt. Aktuelle Rechtsprechung des 
BVerwG und des BayVGH wurde im Bauplanungsrecht sowie  
in die Hundesteuer- und Zweitwohnungssteuersatzung einge-
arbeitet.

Herausgegeben und gedruckt von der Regierung von Unterfranken, Würzburg. Erscheint nach Bedarf, in der Regel monatlich zweimal. Bezugspreis: jähr-
lich 23,–  € zuzüglich Versandkosten. Bestellungen zum laufenden Bezug sind an die Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Z3 Haushalt, 97064 Würz-
burg, zu richten. Einzelnummern sind zum Preis von 2,– € je Stück zuzüglich Versandkosten bei der Regierung von Unterfranken erhältlich.
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